
Wärmetechnische 
Anlagen 



Themen 

• Anforderungen an den Aufstellungsraum 

• Vorgehen bei Gesuch Erstellung/Ersatz 

wärmetechnischer Anlagen  

• Führung Abgasanlage 

• Sanierung/Ersatz wärmetechnische Anlage 

• Arbeitshilfen 

• Wärmepumpen 

 

 



Aufstellungs- od. Heizräume sind separate Brandabschnitte.  

Wärmetechnische Anlagen mit einer Nennwärmeleistung bis 

70 kW sind in Räumen mit Feuerwiderstand El30 (nbb) 

aufzustellen. Türen sind mit Feuerwiderstand El30 

auszuführen. 

Wärmetechnische Anlagen mit einer Nennwärmeleistung von 

mehr als 70 kW sind in separaten Heizräumen mit 

Feuerwiderstand EI60 (nbb) aufzustellen. Türen sind mit 

Feuerwiderstand El30 auszuführen und in Fluchtrichtung 

öffnend anzuschlagen. 

Heizraum 



http://www.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/Feuerpolizei/Gesuchsformular_120__Waermetechnische_Anlagen.pdf


http://www.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/Feuerpolizei/Gesuchsformular_125_Gasheizungen.pdf


Gesuch wärmetechnischer Anlagen 

• VKF Nummer vom Heizaggregat 
überprüfen 

 

• Bei Gasgeräten SVGW - Nummer 
überprüfen 

 









Abgasanlagen 

Passt die Abgasanlage zu dem Heizkessel?  

• Temperaturklasse,  

• Druckklasse usw. ? 
 









Einbau von Abgasanlagen 
 
 

In Einfamilienhäuser 

und eingeschossigen 

Gebäuden ausserhalb 

des Aufstellungs-raumes 

Vertikale Führung: 

Einbau in Brandschutzelement: Ummauerung EI30(nbb) 

Schacht EI30(nbb). 

Horizontale Führung: 

Einbau in Brandschutzelement: Verkleidung EI 30(nbb). 

Abstand zu brennbarem Material ab ausserkant  Brand-

schutzelement EI30(nbb) = 50 mm. 

 

In Gebäuden mit 

mehreren Brand-

abschnitten ausserhalb 

des Aufstellungsraumes 

Vertikale Führung: 

Einbau in Brandschutzelement: Ummauerung EI60(nbb) 

Schacht EI 60(nbb). 

Horizontale Führung: 

Einbau in Brandschutzelement: Verkleidung EI 60(nbb). 

Abstand zu brennbarem Material ab ausserkant  Brand- 

schutzelement EI 60(nbb) = 00 mm. 



Anbau an brennbarer Fassade 

Abstand zu brennbarem Material ab ausserkant Abgasanlagen-
system = 100 mm; 

Berührungs- und mechanischer Schutz an exponierten Stellen. 
 

  



Führung der Abgasanlagen 





Führung der Abgasanlagen 



Russ-/Service Türe EI 30 



Führung der Abgasanlage 

• Über 30 Anbieter von zugelassenen 
Installationsschächte für Abgasanlagen (Reg. 
401 im Brandschutzregister) 

• Gips und wärmetechnische Anlagen vertragen 
sich nicht!! 

 

• Merke:  

 

 



Führung der Abgasanlagen 

•Gips isch nix 
 

Jedoch nur bei der Anwendung in der Wärmetechnik 

 



Konformitätserklärung 

• Konnten bei neu erstellten Abgasanlagen wichtige 
Details nicht kontrolliert werden, ist eine 
Konformitätserklärung (Formular 121) zu verlangen. 
Dieses Formular ist durch den Kaminbauer auszufüllen 
und zu unterschreiben.   

• Das Formular kann auf www.feuerpolizei.sh.ch herunter 
geladen werden.  

 

• Darauf beharren, wenn es nicht zurückgegeben wird! 

 

http://www.feuerpolizei.sh.ch/
http://www.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/Feuerpolizei/Gesuchsformular_121_Konformitaetserklaerung_fuer_Abgasanlagen.pdf




Sanierung/Ersatz wärmetechn. Anlagen 

• Gleiches Vorgehen wie bei Neuanlagen 
(Formular 120, Baubewilligung) 

 

  

 

 

 steht in §5 der Brandschutzverordnung 



Sanierung/Ersatz wärmetechnische Anlagen 

 



Sanierung/Ersatz wärmetechnische Anlagen 



Beurteilung der bestehenden Abgasanlage 

Kaminbauer 
Kaminfegermeister 

oder 

Schriftlich bestätigen lassen 



Abnahme der wärmetechnischen Anlage 

• VKF Nummer muss gut sichtbar an Heizung 
sowie an Abgasanlage/Brandschutzelement 
angebracht sein.  



Wärmepumpen 

• Formular 120 (Wärmepumpen haben keine VKF Nr.)  

• Luft/Wasser oder Sole (Tiefenbohrung) 
Wärmepumpen (Kältemittel nicht brennbar z.B. R404A bzw. R507) 

Grundsätzlich keine Anforderung an den Aufstellungs-
raum (Ausgenommen Fluchtweg).   

  

Ausnahme: 

• Bei brennbarem Kältemittel oder Flüssiggas als 
Trägermittel. (z.B. R 290 Butan)   

• Gleich wie Öl- Gas- od. Holzheizungen (<70 KW EI 30 
(nbb), >70 KW EI 60 (nbb) 




